
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesverfassungsgericht hat im November und Dezember eine 

ganze Reihe steuerlicher Entscheidungen veröffentlicht. Anders als 

in früheren Monaten sind diesmal jedoch alle Entscheidungen nicht 

im Sinne der Beschwerdeführer - und damit der Steuerzahler ins-

gesamt - ausgegangen. Neben einer Zusammenfassung dieser Ent-

scheidungen lesen Sie diesen Monat außerdem mehr über die Rege-

lungen für den Lohnsteuerabzug im Jahr 2011. Und schließlich sind 

schon wieder neue Gesetzesänderungen im Steuerrecht in Vorbe-

reitung. Dazu gehören sowohl die Pläne der Regierungskoalition 

zur Steuervereinfachung als auch eine Verschärfung für die Ge-

währung der Straffreiheit bei einer Selbstanzeige. 
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 Dez Jan Feb 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Getränkesteuer 10. 10. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 13. 14. 

Gewerbesteuer - - 15. 

Grundsteuer - - 15. 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 18. 

SV-Beitragsnachweis 23. 25. 22. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 27. 24. 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

» Es ist schon das siebente Mal, 

dass meine Schwiegermutter an 

Weihnachten zu uns kommt. 

Diesmal lassen wir sie rein.« 

Woody Allen 

 

»Geld ist besser als Armut - 

wenn auch nur aus finanziellen 

Gründen.« 

Woody Allen 

 

 

SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  1122//22001100  

10.12. Lohnsteuer: Anmeldung und Ab-

führung für November 2010. 
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Lohnsteuerabzug im Übergangszeitraum 2011 

Das Bundesfinanzministerium hat detailliert erklärt, wie beim 
Lohnsteuerabzug und dem Umgang mit der Lohnsteuerkarte im 
Übergangsjahr 2011 zu verfahren ist. 

Weil sich die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte um 

ein Jahr verzögert hat, gilt auch in 2011 noch die Lohnsteuerkarte 

für 2010. In einem umfangreichen Schreiben hat sich das Bundesfi-

nanzministerium nun zu den Vorschriften geäußert, die Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer beim Lohnsteuerabzug im nächsten Jahr be-

achten müssen. 

Die notwendigen gesetzlichen Regelungen selbst wurden zum 

Großteil erst mit dem Jahressteuergesetz 2010 geschaffen, wei-

chen aber nicht von dem ab, was das Ministerium in seinem 

Schreiben schon einige Wochen vor Bekanntmachung des Gesetzes 

geregelt hat. Das Schreiben enthält auch Vorgaben für das neue 

elektronische Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2012. Es ist aber 

nicht ausgeschlossen, dass sich hier noch Änderungen im Lauf des 

kommenden Jahres ergeben. Ohnehin sind die im Folgenden zu-

sammengefassten Regelungen für 2010 bereits sehr umfangreich. 

 Lohnsteuerkarte 2010: Die Ausstellung einer Lohnsteuerkarte 

erfolgt letztmalig für das Kalenderjahr 2010, für 2011 stellen 

die Gemeinden keine Lohnsteuerkarten mehr aus. Die Gültigkeit 

der Lohnsteuerkarten 2010 wird daher bis zur erstmaligen An-

wendung der ELStAM verlängert. 

 Fortbestehendes Arbeitsverhältnis: Für Arbeitnehmer entfällt 

bei einem fortbestehenden Arbeitsverhältnis die Verpflichtung, 

für das Kalenderjahr 2011 eine neue Lohnsteuerkarte vorzule-

gen. Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerkarte 2010 nicht wie 

bisher am Jahresende vernichten, sondern muss die darauf ent-

haltenen Angaben unter Beachtung zwischenzeitlich geänderter 

Eintragungen auch für den Lohnsteuerabzug im Jahre 2011 zu-

grunde legen. Außerdem 

muss der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer die Lohnsteu-

erkarte zur Änderung der 

Eintragungen vorübergehend 

überlassen. Eine Vernichtung 

der Lohnsteuerkarte 2010 ist 

erst mit der Einführung des 

neuen Verfahrens zulässig. 

 Arbeitgeberwechsel: Bei einem Arbeitgeberwechsels oder bei 

der Beendigung des Dienstverhältnisses muss der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte 2010 innerhalb einer 

angemessenen Frist aushändigen. Beginnt der Arbeitnehmer ein 

neues Dienstverhältnis, muss er dem neuen Arbeitgeber die 

Lohnsteuerkarte 2010 vorlegen. 

 Ersatzverfahren: Arbeitnehmer ohne Lohnsteuerkarte 2010, die 

im Jahr 2011 Besteuerungsmerkmale für eine Beschäftigung be-

nötigen, müssen beim Finanzamt eine Ersatzbescheinigung mit 

dem eigens dafür geschaffenen amtlichen Formular beantragen. 

Das betrifft insbesondere diejenigen, die 2011 erstmals ein Ar-

beitsverhältnis beginnen oder ein zusätzliches Arbeitsverhältnis 

aufnehmen, aber auch den Fall, dass die Lohnsteuerkarte 2010 

verloren gegangen ist oder versehentlich vernichtet wurde. Für 

die Ersatzbescheinigung gilt ansonsten dasselbe wie für die 

Lohnsteuerkarte 2010. 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Ehegattensplitting auch für 
Lebenspartnerschaft 

Bisher galt es als eherner, vom Bundesfi-

nanzhof abgesegneter Grundsatz, dass ei-

ne eingetragene Lebenspartnerschaft 

nicht vom Ehegattensplitting profitieren 

kann. Doch angesichts einer Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts, in der das 

Gericht im Sommer die Ungleichbehand-

lung von Ehe und eingetragener Lebens-

partnerschaft bei der Erbschaftsteuer kri-

tisierte, kamen dem Niedersächsischen 

Finanzgericht Zweifel. Mit der gleichen 

Begründung wie bei der Erbschaftsteuer 

müsste auch eine Gleichbehandlung bei 

der Einkommensteuer möglich sein. Das 

Gericht hält daher den Ausschluss vom 

Ehegattensplitting für Lebenspartner für 

verfassungswidrig und hat einer Steuer-

zahlerin Aussetzung der Vollziehung ge-

währt. Als nächstes wird sich der Bundes-

finanzhof mit der Frage befassen müssen, 

bei dem jetzt eine Beschwerde der Fi-

nanzverwaltung gegen die Entscheidung 

anhängig ist. 

 

Verwertung gestohlener 
Bankdaten ist zulässig 

Das Bundesverfassungsgericht hat eine 

Verfassungsbeschwerde nicht zur Ent-

scheidung angenommen, die sich gegen 

die Verwertung gestohlener Bankdaten im 

Steuerstrafverfahren richtete. Es ging in 

der Beschwerde um die Bankdaten aus 

Liechtenstein, die dem deutschen Fiskus 

Anfang 2008 in die Hände gefallen sind. 

Keines der Argumente in der Verfassungs-

beschwerde konnte das Gericht überzeu-

gen. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht 

spiele bei der Beschaffung der Daten kei-

ne Rolle, weil ein völkerrechtlicher Ver-

trag keine persönlichen Rechte gewähre. 

Und Beweismittel, die von einer Privat-

person beschafft wurden, seien grund-

sätzlich verwertbar, selbst wenn die Be-

weise auf strafbare Art und Weise erlangt 

wurden. Allein vom Informanten began-

gene Straftaten müssen daher bei der Be-

urteilung eines möglichen Verwertungs-

verbotes nicht berücksichtigt werden. Für 

die Schweizer Bankdaten, die dem Fiskus 

dieses Jahr mehrfach angeboten wurden, 

gilt damit Vergleichbares: Zwar war der 

Bundesnachrichtendienst an deren Be-

schaffung nicht mehr aktiv beteiligt, die 

wesentlichen Argumente gegen eine mög-

liche Verwertung sind aber in diesen Fäl-

len ebenfalls durch die Entscheidung des 

Verfassungsgerichts hinfällig. 
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 Vereinfachungsregelung für Azubis: Für einen Azubi, der sein 

Ausbildungsverhältnis 2011 als erstes Dienstverhältnis beginnt, 

gilt eine Vereinfachungsregelung. Hier wird typisierend unter-

stellt, dass Lohnsteuerkarten für 2010 nicht ausgestellt wurden 

und regelmäßig die Steuerklasse I gilt, weil es sich in der Regel 

um Schulabgänger handelt, die erstmalig berufstätig werden. 

Folglich kann der Arbeitgeber in diesen Fällen den Lohnsteuer-

abzug ohne Vorlage einer Lohnsteuerkarte 2010 oder Ersatzbe-

scheinigung nach der Steuerklasse I vornehmen. Der Auszubil-

dende muss seinem Arbeitgeber die Identifikationsnummer, den 

Tag der Geburt und die rechtliche Zugehörigkeit zu einer steu-

ererhebenden Religionsgemeinschaft mitteilen und schriftlich 

bestätigen, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis handelt. 

Der Arbeitgeber hat diese schriftliche Bestätigung als Beleg zum 

Lohnkonto zu nehmen und mindestens bis zum Ablauf des Ka-

lenderjahres aufzubewahren. Liegen die Voraussetzungen für 

die Vereinfachungsregelung nicht vor oder es liegen die Voraus-

setzungen für eine günstigere Steuerklasse vor, ist beim Finanz-

amt eine Ersatzbescheinigung zu beantragen. 

 Zuständigkeit für Eintragungen: Für sämtliche Eintragungen 

auf der Lohnsteuerkarte 2010 mit Wirkung ab dem 1. Januar 

2011 ist nicht mehr die Gemeinde, sondern das Wohnsitzfinanz-

amt des Arbeitnehmers zuständig. Für die Verwaltung der Mel-

dedaten bei Heirat, Geburt, 

Kirchenein- oder -austritt 

etc. bleiben weiterhin die 

Gemeinden zuständig. Än-

derungsanträge müssen al-

so schon in 2010 beim Fi-

nanzamt gestellt werden, 

wenn sie sich auf das Jahr 

2011 beziehen. 

 Gültigkeit der Freibeträge: Grundsätzlich gelten die Eintragun-

gen auf der Lohnsteuerkarte 2010 auch für die Lohnsteuererhe-

bung im Kalenderjahr 2011. Ein erneuter Antrag ist dafür nicht 

erforderlich. Daraus folgt, dass ein für 2010 eingetragener Frei-

betrag oder Faktor – unabhängig von der eingetragenen Gültig-

keit – vom Arbeitgeber auch 2011 zu berücksichtigen ist, soweit 

für 2011 keine abweichenden Eintragungen erfolgt sind. Der Ar-

beitgeber muss dabei nicht prüfen, ob die Voraussetzungen für 

diesen Freibetrag in 2011 dem Grunde oder der Höhe nach noch 

vorliegen. Ist auf der Lohnsteuerkarte 2010 ein Jahresfreibetrag 

mit einem Gültigkeitsbeginn 1. Februar 2010 oder später einge-

tragen und auf weniger als 12 Monate verteilt worden, muss der 

Arbeitgeber den weiterhin gültigen Jahresfreibetrag für den 

Lohnsteuerabzug 2011 auf das gesamte Kalenderjahr aufteilen. 

Die Änderung eines Freibetrags/Hinzurechnungsbetrags kann 

wie bisher nur bis zum 30. November des laufenden Jahres be-

antragt werden. Im Dezember 2011 eintretende Änderungen 

können somit nicht mehr 2011 berücksichtigt werden. Nach wie 

vor besteht die Möglichkeit, auch 2011 erstmals einen Freibe-

trag/Hinzurechnungsbetrag oder Faktor eintragen zu lassen. 

 Anzeigepflichten des Arbeitnehmers: Arbeitnehmer müssen 

die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge auf der 

Lohnsteuerkarte 2010 umgehend durch das Finanzamt ändern 

lassen, wenn die Eintragungen auf der Karte günstiger sind als 

die tatsächlichen Verhältnisse zu Beginn des Jahres 2011. Wur-

de zum Beispiel eine Ehe in 2010 geschieden und sind somit die 

Voraussetzungen für die Steuerklasse III weggefallen, ist der Ar-

Pauschaliertes Betriebsausgaben-
abzugsverbot bei Beteiligungen 

Seit der Einführung des Halbeinkünftever-

fahrens sind Gewinnausschüttungen und 

andere Beteiligungserträge steuerfrei, so-

lange sie einer Körperschaft zufließen. 

Nach mehreren fehlgeschlagenen Versu-

chen, steuerliche Gestaltungsmöglichkei-

ten auszuschließen, gelten seit 2004 pau-

schal 5 % der steuerfreien Einkünfte als 

nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, die 

dem Gewinn der Körperschaft wieder zu-

geschlagen werden. Im Effekt bleiben also 

nur 95 % der Beteiligungserträge steuer-

frei. Gegen diese Regelung hatte eine 

Holdinggesellschaft Verfassungsbeschwer-

de erhoben, weil bei ihr Veräußerungser-

löse von 11,6 Millionen Euro entstanden, 

denen nur Betriebsausgaben von knapp 

20.000 Euro gegenüberstanden. Die Pau-

schalierungsregelung unterstellte dagegen 

in diesem Fall nicht abzugsfähige Be-

triebsausgaben in der 30fachen Höhe. 

Trotzdem hat das Bundesverfassungsge-

richt mit der gesetzlichen Regelung keine 

Probleme. Die Pauschalierung diene der 

Verwaltungsvereinfachung und vermeide 

Zuordnungsschwierigkeiten. Außerdem 

würden dadurch steuerliche Gestaltungs- 

und Missbrauchsmöglichkeiten beseitigt. 

 

Fehlende Steuernummer kostet 
den Vorsteuerabzug 

Enthält eine Rechnung nur eine Zahlen- 

und Buchstabenkombination statt der 

dem leistenden Unternehmer erteilten 

Steuernummer, kann der Leistungsemp-

fänger vorbehaltlich einer Rechnungsbe-

richtigung keinen Vorsteuerabzug geltend 

machen. So entschied der Bundesfinanz-

hof im Fall einer Rechnung, in der der 

ausstellende Unternehmer anstelle der 

Steuernummer das Aktenzeichen des Fi-

nanzamts aus dem Antrag auf Erteilung 

einer Steuernummer angegeben hatte. 

Der Unternehmer hätte eben seinen ge-

setzlichen Anspruch auf Erteilung einer 

Steuernummer gegenüber dem Finanzamt 

gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen 

müssen, meint der Bundesfinanzhof. 

 

Ungleiche Grundsteuermesszahlen 
sind verfassungsgemäß 

Das Finanzgericht Hamburg meint, dass es 

nicht gegen das Grundgesetz verstößt, 

wenn die Steuermesszahl bei der Grund-

steuer für als Einfamilienhaus bewertete 

Eigentumswohnungen um rund ein Drittel 

höher liegt als für Einfamilienhäuser 

selbst. 
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beitnehmer verpflichtet, die Steuerklasse I auf der Lohnsteuer-

karte 2010 eintragen zu lassen. Wenn allerdings nur ein für 2010 

eingetragener Freibetrag in 2011 nicht mehr den tatsächlichen 

Verhältnissen entspricht, ist der Arbeitnehmer nicht verpflich-

tet, die Anpassung zu veranlassen. Ein Antrag auf die Herabset-

zung von Freibeträgen empfiehlt sich aber, um Nachzahlungen 

im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung zu vermeiden. 

 Lohnsteuerbescheinigung: Normalerweise muss der Arbeitge-

ber dem Finanzamt die Lohnsteuerbescheinigung elektronisch 

übermitteln. Ist ein Arbeitgeber in Ausnahmefällen davon be-

freit, erteilt er die Lohnsteuerbescheinigung auf der Rückseite 

der Lohnsteuerkarte 2010. In diesem Fall muss er dem Arbeit-

nehmer die Lohnsteuerkarte 2010 nach Ablauf des Kalenderjah-

res für dessen Einkommensteuererklärung aushändigen. Das gilt 

auch dann, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung 

zwar elektronisch übermittelt, aber ein früherer Arbeitgeber 

auf der Lohnsteuerkarte eine Steuerbescheinigung erteilt hat. 

 Aushändigung der Lohnsteuerkarte 2010: Kann die Lohnsteu-

erkarte 2010 nicht beim Arbeitgeber verbleiben (insbesondere 

wegen einer Lohnsteuerbescheinigung, s.o.), darf er die Lohn-

steuerabzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 nur dann wei-

ter anwenden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich bestätigt, 

dass die Abzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 auch für 

den Lohnsteuerabzug im Übergangszeitraum zutreffend sind. 

Eine amtliche Bescheinigung ist hierfür nicht vorgesehen, sodass 

eine formlose Erklärung des Arbeitnehmers als Nachweis aus-

reicht. Diese Bestätigung ist zum Lohnkonto zu nehmen und 

mindestens bis zum Ende des Kalenderjahres aufzubewahren.  

 

Maßnahmenpaket gegen Steuerhinterziehung 

Ein jetzt beschlossener Gesetzentwurf sieht vor allem Ver-
schärfungen bei der strafbefreienden Selbstanzeige vor. 

Am 8. Dezember 2010 hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein 

Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) beschlossen. 

In erster Linie sind darin Ver-

schärfungen bei der strafbe-

freienden Selbstanzeige enthal-

ten. Das Bundesfinanzministe-

rium will damit den Gebrauch 

der Selbstanzeige als Instru-

ment einer Steuerhinterzie-

hungsstrategie verhindern. Im 

Einzelnen enthält der Gesetz-

entwurf folgende Maßnahmen: 

 Bei einer Selbstanzeige tritt Straffreiheit künftig nur noch dann 

ein, wenn die Besteuerungsgrundlagen aller in Frage kommen-

den Steuerarten vollständig und zutreffend nacherklärt werden. 

 Der Zeitpunkt, ab dem eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht 

mehr möglich ist, wird vorverlegt. Bisher sind Selbstanzeigen 

erst dann nicht mehr möglich, wenn der Betriebsprüfer er-

scheint. Künftig genügt der Zugang der Prüfungsanordnung. 

 Aus Vertrauensschutzgründen werden mittels einer Übergangs-

regelung alle bereits abgegebenen Teilselbstanzeigen noch in 

dem erklärten Umfang zur Straffreiheit führen. 

Verfassungsbeschwerden gegen 
Erbschaftsteuerreform gescheitert 

Mehrere Verfassungsbeschwerden gegen 

das neue Erbschaftsteuerrecht hat das 

Bundesverfassungsgericht nicht zur Ent-

scheidung angenommen. Abgewiesen 

wurden die Beschwerden jedoch nicht 

etwa deshalb, weil das Gericht keine Ein-

wände gegen die Erbschaftsteuerreform 

hätte, sondern weil die Beschwerdeführer 

nicht selbst betroffen sind. Es hatten sich 

nämlich mehrere Erblasser mit erhebli-

chem Privat- und Betriebsvermögen an 

das Verfassungsgericht gewandt, weil sie 

sich durch die neue Erbschaftsteuer in ih-

rer Testierfreiheit eingeschränkt sahen. 

Das Bundesverfassungsgericht argumen-

tiert aber, dass die Erbschaftsteuer aus-

schließlich den Erben trifft und daher die 

Testierfreiheit des Erblassers nicht ent-

scheidend einschränkt, zumal die Erblas-

ser keinen entscheidenden Einfluss darauf 

haben, ob die Erben letztlich mit Erb-

schaftsteuer belastet werden. 

 

Aufgezwungene Aussetzung 
der Vollziehung 

Die Aussetzungs- und Erstattungszinsen 

sind im Steuerrecht gesetzlich festge-

schrieben auf 0,5 % pro Monat, also 6 % 

pro Jahr. Erstattungen nach einem erfolg-

reichen Einspruchs- oder Klageverfahren 

muss die Finanzverwaltung in dieser Höhe 

verzinsen. Hat dagegen der Steuerzahler 

die Aussetzung der Vollziehung beantragt 

und das Einspruchs- oder Klageverfahren 

schlägt fehl, muss er auf die Nachzahlung 

Aussetzungszinsen in derselben Höhe zah-

len. Sind die Kapitalmarktzinsen aber so 

niedrig wie zur Zeit, kann es sich lohnen, 

auf die Aussetzung der Vollziehung zu 

verzichten und später Erstattungszinsen 

zu kassieren. Das hat mittlerweile auch 

die Finanzverwaltung erkannt und ist 

wohl dazu übergegangen, dem Einspruchs-

führer oder Kläger in lukrativen Fällen 

gegen seinen Willen von Amts wegen eine 

Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. 

Sie will damit dem Staat eine Verzinsung 

über dem Kapitalmarktniveau für Nach-

zahlungen sichern respektive für Erstatt-

ungen ersparen. Mit diesem Vorgehen ist 

das Finanzgericht Köln jedoch nicht ein-

verstanden. Die Richter haben die Motiva-

tion des Finanzamts durchaus erkannt und 

sehen in der aufgezwungenen Aussetzung 

der Vollziehung einen Verstoß gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz. Das Finanz-

amt hat gegen die Entscheidung allerdings 

Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt, 

der nun in dieser Frage das letzte Wort 

hat. 
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Vor allem die Pflicht zur vollständigen Offenbarung aller Hinter-

ziehungstatbestände dürfte in der Praxis noch erhebliche Proble-

me bereiten, falls im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens nicht noch 

eine Ausschlussregelung in das Gesetz aufgenommen wird. Sonst 

könnte die Straffreiheit für die Offenbarung eines Millionenvermö-

gens in der Schweiz beispielsweise allein dadurch wieder wegfal-

len, weil bei der Selbstanzeige Zinseinkünfte von wenigen Euro im 

Inland übersehen wurden. 

Noch problematischer ist die Situation für Geschäftsführer und 

Vorstände: Geben sie im Namen ihres Unternehmens eine Selbst-

anzeige ab, würde die Straffreiheit für das Unternehmen wieder 

wegfallen, wenn in der privaten Steuererklärung des Managers 

später auch nur kleine Unregelmäßigkeiten bekannt werden. Das 

Gesetz soll noch im Dezember im Bundestag beraten werden und 

könnte dann voraussichtlich im April 2011 in Kraft treten.  

 

Pläne zur Steuervereinfachung 

Die Bundesregierung hat ein Paket mit 41 Maßnahmen zur 
Steuervereinfachung beschlossen. 

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat sich in seiner Sit-

zung am 9. Dezember 2010 auf ein Paket von 41 Maßnahmen zur 

Steuervereinfachung geeinigt. Auch wenn nach Ansicht des Bun-

desfinanzministeriums sowohl die Steuerzahler als auch die Steu-

erverwaltung spürbar von Erklärungs-, Prüfungs- und Verwaltungs-

aufwand entlastet würden, ist das Paket eher durchwachsen: 

Knapp die Hälfte der 41 Punkte bezieht sich auf reine Absichtser-

klärungen, Maßnahmen, die ohnehin schon beschlossen sind (elekt-

ronisches Lohnsteuerabzugsverfahren) oder die Abschaffung esote-

rischer Regelungen wie der Steuerfreiheit von Zuwendungen ehe-

maliger alliierter Besatzungs-

soldaten an ihre Ehefrauen. 

Insgesamt sollen die Steuer-

zahler durch das Maßnahmen-

paket um 590 Millionen Euro 

entlastet werden. Für Unter-

nehmen geht die Bundesre-

gierung von einer weiteren 

Entlastung um rund 4 Milliar-

den Euro durch die Abschaffung bürokratischer Vorschriften aus. 

Diese Schätzung wird aber vielfach als deutlich überzogen kriti-

siert. Damit Sie selbst entscheiden können, ob die Koalitionspläne, 

die als Tiger gesprungen sind, nun als Bettvorleger landen, sind 

hier die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 

 Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

soll von derzeit 920 Euro auf 1.000 Euro steigen, und zwar mög-

licherweise noch rückwirkend für 2011. Die Maßnahme ist mit 

Steuermindereinnahmen von 330 Millionen Euro verbunden. 

 Kinderbetreuungskosten: Kosten für die Kinderbetreuung sol-

len künftig generell als Sonderausgaben gelten, eine umfangrei-

che Prüfung, ob es sich nun um Werbungskosten oder Sonder-

ausgaben handelt, entfällt dadurch. Gleichzeitig soll der Vor-

druck für die Anlage Kind um eine Seite reduziert werden. 

 Kindergeld: Zahllose Streitereien mit der Familienkasse und 

Verfahren vor den Finanzgerichten würden überflüssig, wenn 

bei der Gewährung von Kindergeld und -freibeträgen für voll-

jährige Kinder wie geplant zukünftig auf die Einkommensüber-

Heranziehung glaubensverschiede-
ner Ehegatten zur Kirchensteuer 

Sechs Ehepaare aus verschiedenen Bun-

desländern, bei denen nur der Ehegatte 

ohne eigenes Einkommen einer Kirche an-

gehört und damit kirchensteuerpflichtig 

ist,  haben sich an das Bundesverfassungs-

gericht gewendet, weil sie sich daran 

störten, dass vom Einkommen des ande-

ren Ehegatten Kirchensteuer abgezogen 

wurde. Sämtliche Verfassungsbeschwer-

den hat das Bundesverfassungsgericht nun 

nicht zur Entscheidung angenommen, weil 

es diese Frage als bereits geklärt ansieht: 

Zwar könne nicht das Einkommen des 

nicht kirchensteuerpflichtigen Ehegatten 

besteuert werden, wohl aber der Lebens-

führungsaufwand des kirchenangehörigen 

Ehegatten. Angesichts der Schwierigkei-

ten, diesen Lebensführungsaufwand zu 

quantifizieren, sei verfassungsrechtlich 

nichts dagegen einzuwenden, wenn dieser 

Aufwand einfach nach dem gemeinsamen 

Einkommen der Ehegatten bemessen 

wird. 

 

Neuregelung der Kfz-Steuer für 
Wohnmobile ist verfassungsgemäß 

Die Neuregelung der Kfz-Steuer für 

Wohnmobile ab dem 1. Januar 2006 ist 

verfassungsgemäß. Eine Verfassungsbe-

schwerde, die sich gegen die rückwirken-

de Gesetzesänderung richtete, hat das 

Bundesverfassungsgericht nicht zur Ent-

scheidung angenommen. Die Neuregelung 

entfaltet zwar eine echte Rückwirkung, 

da sie auch für bereits abgeschlossene 

Veranlagungszeiträume anwendbar ist, 

aber das Rückwirkungsverbot gilt nur für 

belastende Regelungen. Die Neuregelung 

aber sei eine begünstigende Regelung, 

meint das Gericht, denn ohne die Neure-

gelung wären Wohnmobile ab dem 1. Ja-

nuar 2006 als Pkw nach dem Hubraum und 

damit höher zu besteuern. 

 

Beförderung per Skilift 

Passend zur Jahreszeit liefert ein Urteil 

des Finanzgerichts Niedersachsen den 

Beweis, dass es im deutschen Steuerrecht 

keinen Sachverhalt gibt, der nicht ir-

gendwie geregelt oder zumindest regelbar 

wäre. Das Gericht hatte nämlich ent-

schieden, dass die Beförderung mit einem 

Skilift in einer geschlossenen Halle ver-

bunden mit der Möglichkeit zur Abfahrt 

keine Personenbeförderung ist, die bei 

Strecken unter 50 Kilometer dem ermä-

ßigten Umsatzsteuersatz unterliegt, son-

dern eine voll steuerpflichtige einheitli-

che Leistung eigener Art. 
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prüfung der Kinder verzichtet wird. Hier belaufen sich die Steu-

ermindereinnahmen auf 200 Millionen Euro. 

 Entfernungspauschale: Nutzt der Steuerzahler für den Arbeits-

weg abwechselnd öffentliche Verkehrsmittel und den eigenen 

Pkw, sollen durch die Umstellung von einer tagweisen auf eine 

jährliche Vergleichsrechnung die heute notwendigen Aufzeich-

nungen und Berechnungen überflüssig werden. 

 Ehegattenveranlagung: Die Veranlagungs- und Tarifvarianten 

für Eheleute sollen von derzeit sieben auf künftig vier reduziert 

werden (Zusammen- und Getrenntveranlagung sowie zwei Spe-

zialfälle nach dem Tod eines Ehegatten und im Trennungsjahr). 

 Verbilligte Vermietung: Statt zweier Grenzen bei der verbillig-

ten Vermietung einer Wohnung (56 % der ortsüblichen Miete als 

Untergrenze für den vollen Werbungskostenabzug, 75 % für den 

Verzicht auf eine Überschussprognose) soll es nur noch einen 

Prozentsatz geben. Wird mehr als 66 % der ortsüblichen Miete 

gezahlt, gilt die Vermietung als vollentgeltlich und ermöglicht 

den vollen Werbungskostenabzug, ohne dass eine Überschuss-

prognose notwendig wird. 

 Abgabefristen: Arbeitnehmer sollen die Möglichkeit erhalten, 

ihre Steuererklärung nur noch alle zwei Jahre abgeben zu müs-

sen. Daneben soll für Land- und Forstwirte mit abweichendem 

Wirtschaftsjahr zukünftig ebenfalls die Regelabgabefrist von 5 

Monaten gelten statt wie bisher 3 Monate. 

 Verbindliche Auskunft: Verbindliche Auskünfte des Finanzamts 

sollen künftig nur noch bei einem Gegenstandswert von mehr 

als 10.000 Euro gebührenpflichtig sein.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mindestbesteuerung bleibt fraglich 

Eine der ersten Maßnahmen der rot-

grünen Regierungskoalition war die Ein-

führung einer Verlustverrechnungsbe-

schränkung durch das Steuerentlastungs-

gesetz 1999/2000/2002. Damit galt zwi-

schen 1999 und 2003 eine faktische Min-

destbesteuerung, weil die Verrechnung 

von Verlusten mit Einkünften einer ande-

ren Einkunftsart nur noch eingeschränkt 

möglich war. Ab 2004 hat dieselbe Koali-

tion die Regelung wieder abgeschafft, 

weil sie sich in der Praxis als schwer 

handhabbar erwiesen habe. Für die Zeit 

davor musste sich schon der Bundesfi-

nanzhof mit der Regelung befassen, der 

sie für so verkorkst hielt, dass sie auf-

grund ihrer Komplexität und schweren 

Verständlichkeit wegen fehlender Nor-

menklarheit verfassungswidrig sei. Er hat 

daher das Bundesverfassungsgericht um 

eine Entscheidung über die Verfassungs-

mäßigkeit der Mindestbesteuerung gebe-

ten. Diesen Vorlagebeschluss hat das Ge-

richt nun als unzulässig zurückgewiesen. 

Als Grund dafür gibt das Verfassungsge-

richt an, der Bundesfinanzhof habe sich 

nicht ausreichend mit den verschiedenen 

Auslegungsmöglichkeiten und Sichtweisen 

zu der Thematik auseinandergesetzt. Es 

ist damit weiterhin unklar, ob die Vor-

schrift nun verfassungswidrig ist oder 

nicht. Der Bundesfinanzhof kann zwar das 

Bundesverfassungsgericht erneut anrufen, 

jedoch erst dann, wenn er sich selbst 

noch einmal mit dem Thema befasst hat.  

 

 

 


